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Text 

Einbringungsstichtag 

§ 13. (1) Einbringungsstichtag ist der Tag, zu dem das Vermögen mit steuerlicher Wirkung auf die 
übernehmende Körperschaft übergehen soll. Der Stichtag kann auch auf einen Zeitpunkt vor 
Unterfertigung des Einbringungsvertrages rückbezogen werden. In jedem Fall ist innerhalb einer Frist von 
neun Monaten nach Ablauf des Einbringungsstichtages (§ 108 der Bundesabgabenordnung) 

 – die Anmeldung der Einbringung im Wege der Sachgründung bzw. einer Kapitalerhöhung zur 
Eintragung in das Firmenbuch und 

 – in den übrigen Fällen die Meldung der Einbringung bei dem für die Erhebung der 
Körperschaftsteuer der übernehmenden Körperschaft zuständigen Finanzamt 

vorzunehmen. Erfolgt die Anmeldung oder Meldung nach Ablauf der genannten Frist, gilt als 
Einbringungsstichtag der Tag des Abschlusses des Einbringungsvertrages, wenn dies innerhalb einer Frist 
von neun Monaten nach Ablauf des Ersatzstichtages (§ 108 BAO) dem für die Erhebung der 
Körperschaftsteuer der übernehmenden Körperschaft zuständigen Finanzamt gemeldet wird und die in 
§ 12 Abs. 1 genannten Voraussetzungen auf den Ersatzstichtag vorliegen. Erfolgt die Einbringung in eine 
im Ausland ansässige übernehmende Körperschaft, für die bis zur Einbringung kein inländisches 
Finanzamt zuständig ist, tritt an die Stelle der vorgenannten Behörden das für die Erhebung der 
Einkommen- oder Körperschaftsteuer des Einbringenden zuständige Finanzamt. 

(2) Einbringungsstichtag kann nur ein Tag sein, zu dem das einzubringende Vermögen dem 
Einbringenden zuzurechnen war. Im Falle der Einbringung durch eine Gesellschaft, bei der die 
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Gesellschafter als Mitunternehmer anzusehen sind, gelten für die Frage der Zurechnung auch die 
Mitunternehmer als Einbringende. Erfolgt eine Einbringung auf einen Stichtag, zu dem das 
einzubringende Vermögen dem Einbringenden nicht zuzurechnen war, gilt als Einbringungsstichtag der 
Tag des Abschlusses des Einbringungsvertrages, wenn dies innerhalb einer Frist von neun Monaten nach 
Ablauf des Ersatzstichtages (§ 108 BAO) dem für die Erhebung der Körperschaftsteuer der 
übernehmenden Körperschaft zuständigen Finanzamt gemeldet wird und die in § 12 Abs. 1 genannten 
Voraussetzungen auf den Ersatzstichtag vorliegen. Die vorstehenden Sätze kommen nicht zur 
Anwendung, wenn das Vermögen im Erbwege erworben wurde und eine Buchwerteinbringung (§§ 16 
und 17) erfolgt. 
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